
Datenschutzordnung des 
Schwimmvereins Gelnhausen 1924 e.V.

In der Fassung vom 12.04.2019

§1 Datenerhebung

1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) in automatisierter 
und nicht-automatisierter Form. Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliederdaten:  
• Name (Anrede, Titel, Vorname, Nachname),
• Geburtsdatum,
• Geschlecht,
• Adresse (Postfach, Straße, Postleitzahl, Ort, Land), 
• Kontaktdaten (Telefonnummer, Handynummer, Faxnummer, EMailadresse)
• Bankverbindung (Kontoinhaber, Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN, BIC),
• Beitragsart,
• Zahlungsdaten (Zahlungsart, Zahlweise),
• Funktion,

2) Darüber hinaus werden im Verlauf der Mitgliedschaft, bei Bedarf, folgende weitere perso-
nenbezogene Daten erfasst:
a) Zum Zweck der Mitgliederverwaltung:
• Abteilungszugehörigkeit (Abteilung, Eintrittsdatum)
• Kündigungsdatum,
• Austrittsdatum,

b) Im Rahmen des Wettkampfmeldewesens:
• DSV-ID,
• Zugehörigkeit zur Wettkampfmannschaft,
• Wettkampfleistungen (Wettkampf, Disziplin, erbrachte Leistung, Platzierung),
• ärztl. Bescheinigungen zur Wettkampftauglichkeit

c) Im Rahmen des Kampfrichterwesens: 
• Lizenzdaten (Lizenznummer, Gültigkeit der Lizenz),
• abgelegte Prüfungen,

3) Die in (1) und (2) genannten Daten sind Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsmitglied 
sein, wenn sie dem Verein diese Daten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung 
stellt.

4) Zuständig für die Datenverarbeitung sind:
• 2. Vorsitzender: Christopher Poth, Christopher.Poth@t-online.de
• 1. Geschäftsführer: Dirk Janssen, .Dirk_Janssen@gmx.de 

5)  Datenschutzbeauftragter im Schwimmverein Gelnhausen ist 
• Stephan Hecker, s.hecker@svgelnhausen.de



6) Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden ausschließlich zur Erfüllung der in der
Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, insbesondere zur 
Mitgliederverwaltung (einschließlich des Beitragseinzugs), Förderung des Schwimmens, 
Wasserspringens und Triathlons sowie zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. In 
diesem Zusammenhang werden die Daten Vorstandsmitgliedern und sonstigen 
Vereinsmitgliedern soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Ämter und Aufgaben im 
Verein erfordern. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Sofern sich die 
Datenverarbeitung auf andere Rechtsgrundlagen stützt, wird dies in dieser 
Datenschutzordnung erwähnt.

§2 Weitergabe von personenbezogenen Daten

1) Als Mitglied des Landessportbundes Hessen e.V. übermittelt der Verein folgende 
personenbezogene Daten: 
Name und Kontaktdaten des Vereinsvorsitzenden und eines Stellvertreters. 

2)Als Mitglied der Fachverbände Hessischer Schwimmverband (HSV) und Deutscher 
Schwimmverband (DSV) übermittelt der Verein folgende personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder
• Name, 
• Geburtsdatum, 
• Adresse und Kontaktdaten (Telefon, Fax, eMail); 
• bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) zusätzlich die 

Bezeichnung ihrer Funktion im Verein im Rahmen der gültigen Beschlüsse der Haupt-
versammlung.

Die Übermittlung dieser Daten ist erforderlich, damit der Verein und die jeweiligen Mit-
glieder am Sportbetrieb, den der jeweilige Verband veranstaltet, teilnehmen können, ins-
besondere zur Erlangung von Wettkampfpässen und Lizenzen 

3) Der Schwimmverein informiert über Print – und Telemedien sowie sozialen Medien und 
auf seiner Homepage http  s  ://www.svgelnhausen.de   regelmäßig über besondere Ereig-
nisse. Einzelbilder von Zuschauern werden dabei nicht veröffentlicht/übermittelt. Es ist 
davon auszugehen, dass Mitglieder als Teilnehmer/Sportler oder Zuschauer auf den Fo-
tos erkennbar sind. 

4) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Bestzei-
ten am schwarzen Brett des Schwimmvereins im Hallenbad Gelnhausen und im Freibad 
Gelnhausen und in seiner Vereinszeitung bekannt. Dabei können personenbezogene Mit-
gliederdaten veröffentlicht werden. 

Die in §2 Abs (3) und (4) genannte Übermittlung dient der Öffentlichkeitsarbeit und 
Außendarstellung des Vereins, ohne die er seine Satzungszwecke und Aufgaben nicht 
erfüllen kann. Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung/Übermittlung der 
vorgenannten Daten ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO. Zumindest überwiegen die 
Interessen und Grundrechte der Mitglieder nicht gegenüber den berechtigten Interessen 
des Vereins (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO). Die Vorschriften der §§ 22, 
23 des Kunsturhebergesetzes (KUG) zum Recht am eigenen Bild werden gewahrt. 

In anderen Fällen, insbesondere bei nicht-öffentlichen Veranstaltungen und Anlässen, 

http://www.sv-gelnhausen.de/
http://www.sv-gelnhausen.de/
http://www.sv-gelnhausen.de/


veröffentlicht/übermittelt der Verein Fotos nur mit Einwilligung der betroffenen 
Personen (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 a) DSGVO).

5) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten 
des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche 
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen 
bis zu zehn Jahre, ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts, durch den Vorstand 
aufbewahrt.

6) Zur Durchführung von Veranstaltungen erstellt der Verein Helferlisten mit den erforderli-
chen Kommunikationsdaten. Diese Listen werden nur innerhalb des Vereins an andere 
Helfer und die Organisatoren der Veranstaltung weitergegeben (Rechtsgrundlage: Artikel 
6 Absatz 1 b) DSGVO). Eine darüber hinausgehende Veröffentlichung der Listen (z.B. im 
Internet) bedarf der Einwilligung der betroffenen Helfer (Rechtsgrundlage: Artikel 6 Ab-
satz 1 a) DSGVO).

§3 Einverständnis zur Datenerhebung, Verarbeitung und Recht auf 
Widerspruch

1) Jedes Mitglied stimmt dieser Art und Weise der Verarbeitung durch seine Mitgliedschaft im 
Schwimmverein Gelnhausen 1924 e.V. zu. Diese Zustimmung kann jederzeit durch schriftli-
chen Widerruf an den Vorstand widerrufen werden. 

2) Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Be-
zug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 
Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des 
Schwimmvereins entfernt. Der Schwimmverein benachrichtigt unverzüglich den Deutschen 
Schwimmverband von dem Widerspruch des Mitglieds.

3) Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Daten am Schwarzen Brett im Hallenbad Gelnhausen und im Freibad 
Gelnhausen widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das wider-
sprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung am schwarzen Brett und in der Vereins-
zeitung des Schwimmvereins.

4) Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf 
Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DGSVO), Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 DSGVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) und 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Diese Rechte können schriftlich oder per E-Mail bei 
den in §1 Abs. (4) und (5) genannten Verantwortlichen geltend gemacht werden.



5) Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Daten erforderlich sind, können
diese mündlich, schriftlich oder per E-Mail erteilt werden. Der Verein ist beweispflichtig 
dafür, dass eine Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder können eine bereits erteilte 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann mündlich, schriftlich oder per E-Mail 
an die in (3) genannten Verantwortlichen gesandt werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

6) Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des Vereins 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist im Bundesland 
Hessen der

Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Postfach 3163
65021 Wiesbaden, 

Gustav-Stresemann-Ring 1, 
65189 Wiesbaden.
Telefon: +49 611 1408 – 0,
Telefax: +49 611 1408 – 900,
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
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